Mieterhdhungen nach § 558 BGB bed(irfen der

Zustimmung der Mieter/innen. Geht lhnen ein

Mieterhdhungsverlangen nach § 558 BGB zu,

prifen Sie bitte in aller Ruhe, ob Sie der

Mieterhdhung zustimmen miissen. Sie sollten

dabei folgende Fragen kldren:

1) Entspricht das Erhéhungsverlangen
den formellen Erfordernissen?

2) Ist die Sperrfrist seit der letzten Er-
hohung (oder dem Mietbeginn) einge-
halten worden?

3) Wird die Kappungsgrenze eingehal-
ten?

4) Ubersteigt die verlangte Miete die orts-
libliche Vergleichsmiete?

5)Hat der Vermieter fiir Modernisie-
rungsmaBnahmen o6ffentliche Mittel in
Anspruch genommen?

Fiir diese Priifung haben Sie mindestens zwei

Monate Zeit —genauer: den Rest des Monats, in

dem lhnen das Mieterh6hungsverlangen zuge-

gangen ist und die beiden folgenden Monate.

Der Vermieter darf die Zahlung der erhdhten

Miete erst ab dem Anfang des berndchsten

Monats nach Zugang des Erhéhungsschreibens

verlangen.

M Sonderkiindigungsrecht

Verlangt der Vermieter eine Mieterhéhung nach
§ 558 BGB, haben die Mieter/innen ein
auBerordentliches Kiindigungsrecht bis zum

Der § 558 BGB gestattet dem Vermieter, im bestehenden Mietverhdltnis von
Mieter /innen die Zustimmung zv einer ErhGhung der Miete bis zur ortsiiblichen
Vergleichsmiete zu verlangen. Diese Maglichkeit der MieterhGhung besteht fiir alle
nicht preisgebundenen Wohnungen. Aber: Nicht jedes Mieterhhungsverlangen, das
Ihnen unter Berufung auf § 558 BGB zugeht, muss auch wirksam sein.

Mit dieser Infoschrift wollen wir Ihnen wichtige Hinweise zur Uberpriifung einer solchen Mieterhdhung geben. Dazu benatigen Sie
den Berliner Mietspiegel 2009. Der Berliner Mietspiegel 2009 ist ein qualifizierter Mietspiegel im Sinne von § 558 d BGB.

Er ist kostenlos bei allen Bezirkstmtern oder bei uns erhiiltlich.
(Mietspiegel im Internet mit Online-Abfrageservice: www.stadtentwicklung.berlin.de /wohnen /mietspiegel)

Diese Infoschrift dient lhrer Information und Orientierung, sie soll und kann keine anwaltliche Beratung ersetzen! Unseren Mitglie-
dern empfehlen wir, unverziiglich nach Zugang eines Mieterhohungsverlangens eine unserer Beratungsstellen aufzusuchen. Bitte brin-
gen Sie alle erforderlichen Unterlagen mit wie Mietvertrag, Mieterhdhungserkldrungen der letzten drei Jahre, das neve Mieterhd-
hungsverlangen und evtl. andere fiir die Priifung notwendigen Unterlagen, z. B. fiir selbst finanzierte oder Gffentlich geforderte Mo-
dernisierungsmafinahmen. Vergessen Sie bitte nicht den Nachweis der Mitgliedschaft, z. B. das aktuelle MieterEcho auf Ihren Namen.

Ende des zweiten Monats nach Zugang des
Mieterhohungsverlangens. Innerhalb der Uber-
legungsfrist kénnen Sie somit auch priifen, ob Sie
von lhrem Sonderkiindigungsrecht Gebrauch
machen wollen.

Die Kiindigung gilt dann fir das Ende des
ibernachsten Monats, und die Mieterhdhung tritt
nicht ein (§ 561 BGB).

M Formelle Anforderungen
an das Mieterhdhungs-
verlangen

Der Vermieter kann die Mieterhdhung nicht
miindlich verlangen. Er muss lhnen sein Miet-
erhohungsverlangen mindestens in Textform mit-
teilen und er muss das Mieterhéhungsverlangen
begriinden. Die Textform erfordert keine eigen-
handige Unterschrift.

Das Mieterhéhungsverlangen kann auch per Fax
oder E-Mail Uibersandt werden.

Es ist nur wirksam, wenn es

e vom Vermieter abgegeben wird (aber:
Bevollmachtigung Dritter ist maglich!),

e in Textform erklart wird und die Er-
kldarung den ausgedruckten Namen des
Vermieters tragt (bei mehreren Vermie-
tern die Namen aller Vermieter, bei
juristischen Personen muss eine natiir-
liche Person genannt sein),

e an alle im Mietvertrag genannten Per-
sonen gerichtetistund auch allen zugeht
(Regelungen zur Entgegennahme von
Vermietererkldrungen im Mietvertrag
beachten).

Die Erhéhung der Miete muss in Zahlen
(prozentuale Erhéhung geniigt nicht!)
ausgewiesen und hinreichend begriindet
sein.

Der Vermieter muss darlegen, dass die verlangte
Miete die ortsiibliche Miete nicht (bersteigt
(Néheres dazu unter ,Ortslbliche Vergleichs-
miete”).

Haben Sie Zweifel, ob der Absender des Miet-
erh6hungsverlangens tatsachlich Ihr Vermieter
oder sein Bevollmachtigter ist, lassen Sie sich
sofort, maximal binnen Wochenfrist, beraten!
Ist ein Verwalter oder ein anderer Bevollmach-
tigter erstmalig der Absender des Mieterh-
hungsverlangens, muss eine Vollmacht des
Vermieters/der Vermieter im Original beigefigt
sein. Fehlt die Vollmacht, wird die Mieterhéhung
unwirksam, wenn Sie diese unverziiglich (d. h.
maximal bis zum Ablauf von zehn Tagen nach
Zugang) wegen Fehlens der Vollmacht schriftlich
zuriickweisen.

B Sperrfrist

Der Vermieter kann eine Mieterhéhung nach
§ 558 BGB erst dann verlangen, wenn lhre Miete
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erh6hung eintreten



Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.7" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
     Piktogramme einbetten: Nein
     Seiten automatisch drehen: Nein
     Seiten von: 1
     Seiten bis: Alle Seiten
     Bund: Links
     Auflösung: [ 2400 2400 ] dpi
     Papierformat: [ 595 841 ] Punkt

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 355 dpi
     Downsampling für Bilder über: 533 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Maximal
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Graustufenbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 355 dpi
     Downsampling für Bilder über: 533 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Maximal
     Bitanzahl pro Pixel: 8 Bit
Schwarzweiß-Bilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 1200 dpi
     Downsampling für Bilder über: 1800 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: ZIP
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja

SCHRIFTEN ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Ja
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
     Untergruppen bilden unter: 35 %
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern
     Methode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja
     Illustrator-Überdruckmodus: Ja
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC):
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
     DSC-Warnungen protokollieren: Nein
     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
     OPI-Kommentare beibehalten: Nein
     Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 5000
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren: 0
     Bildspeicher: 524288 Byte
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1

ENDE DES REPORTS ----------------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<
     /ColorSettingsFile ()
     /LockDistillerParams false
     /DetectBlends true
     /DoThumbnails false
     /AntiAliasMonoImages false
     /MonoImageDownsampleType /Bicubic
     /GrayImageDownsampleType /Bicubic
     /MaxSubsetPct 35
     /MonoImageFilter /FlateEncode
     /ColorImageDownsampleThreshold 1.50141
     /GrayImageFilter /DCTEncode
     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
     /CalGrayProfile ()
     /ColorImageResolution 355
     /UsePrologue false
     /MonoImageResolution 1200
     /ColorImageDepth -1
     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /PreserveOverprintSettings true
     /CompatibilityLevel 1.3
     /UCRandBGInfo /Preserve
     /EmitDSCWarnings false
     /CreateJobTicket true
     /DownsampleMonoImages true
     /DownsampleColorImages true
     /MonoImageDict << /K -1 >>
     /ColorImageDownsampleType /Bicubic
     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>
     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)
     /ParseDSCComments true
     /PreserveEPSInfo true
     /MonoImageDepth 1
     /AutoFilterGrayImages true
     /SubsetFonts true
     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>
     /ColorImageFilter /DCTEncode
     /AutoRotatePages /None
     /PreserveCopyPage true
     /EncodeMonoImages true
     /ASCII85EncodePages false
     /PreserveOPIComments false
     /NeverEmbed [ ]
     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>
     /AntiAliasGrayImages false
     /GrayImageDepth 8
     /CannotEmbedFontPolicy /Error
     /EndPage -1
     /TransferFunctionInfo /Apply
     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /EncodeColorImages true
     /EncodeGrayImages true
     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>
     /Optimize false
     /ParseDSCCommentsForDocInfo true
     /GrayImageDownsampleThreshold 1.50141
     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5
     /AutoPositionEPSFiles true
     /GrayImageResolution 355
     /AutoFilterColorImages true
     /AlwaysEmbed [ ]
     /ImageMemory 524288
     /OPM 1
     /DefaultRenderingIntent /Default
     /EmbedAllFonts true
     /StartPage 1
     /DownsampleGrayImages true
     /AntiAliasColorImages false
     /ConvertImagesToIndexed true
     /PreserveHalftoneInfo true
     /CompressPages true
     /Binding /Left
>> setdistillerparams
<<
     /PageSize [ 595.276 841.890 ]
     /HWResolution [ 2400 2400 ]
>> setpagedevice


soll, seit fiinfzehn Monaten unverandert ist.
Das Mieterhohungsverlangen darf Ihnen dem-
nach friihestens nach Ablauf eines Jahres seit
der letzten Mieterhdhung zugehen.

Beispiel: lhre Miete wurde gemaB § 558 BGB das
letzte Mal zum 01.10.2009 erhoht. Ein neues
Mieterhdhungsverlangen darf thnen friihestens
am 01.10.2010 zugehen.

Mieterhdhungen, die unter Verletzung der Sperr-
frist erfolgen, sind unwirksam. Sie sollten darauf
nicht reagieren. Sie sparen Geld, solange der
Vermieter die Unwirksamkeit nicht bemerkt. Erst
umso spater kann er Ihnen das erforderliche neue
Mieterhdhungsverlangen mit den einzuhalten-
den neuen Fristen zusenden.

Aber Achtung: Mieterhdhungen aufgrund von
Modernisierung (§ 559 BGB) oder wegen einer
Erhéhung der Betriebskosten (§ 560 BGB) blei-
ben bei der Berechnung der Sperrfrist unbertick-
sichtigt.

Sperrfrist nach Neu- oder
Wiedervermietung

Der Vermieter darf Ihnen ein Mieterhéhungs-
verlangen zur Anpassung an die ortsiibliche
Vergleichsmiete friihestens nach Ablauf eines
Jahres seit Beginn des Mietverhaltnisses zu-
senden.

Falligkeit der neven Miete

Ist die Jahressperrfrist eingehalten worden, so ist
die neue Miete — vorausgesetzt, das Erhdhungs-
verlangen ist wirksam — ab dem dritten Kalen-
dermonat zu zahlen, der auf den Monat des Zu-
gangs des Erhhungsverlangens folgt.

Beispiel: Ist das Mieterhéhungsverlangen am
10.07.2009 zugegangen, ist die neue Miete am
01.10.2009 fallig (also nach Ablauf der Uber-
legungsfrist = Rest des Zugangsmonats plus zwei
Monate).

Bl Kappungsgrenze

Der Vermieter muss bei Mieterhéhungen nicht nur
die ortsiibliche Vergleichsmiete einhalten, zu-
satzlich muss er die Kappungsgrenze des § 558
BGB beachten, danach darf er die Miete in-
nerhalb von drei Jahren um maximal 20%
erhdhen. Allerdings werden Mieterh6hungen
nachden §§ 559 und 560 BGB—also Erhdhungen
wegen Modernisierung bzw. gestiegener Be-
triebskosten — bei der Berechnung der Kappungs-
grenze nicht beriicksichtigt.

Ausgangsmiete

Bei der Berechnung der Kappungsgrenze wird die
Miete, die Sie drei Jahre vor dem Wirksamwerden
der neuen Mieterhdhung gezahlt haben (Aus-
gangsmiete) zugrunde gelegt.

Beispiel: Die neue Miete soll zum 01.11.2009
wirksam werden. Die Ausgangsmiete ist somit die
Miete, die Sie am 01.11.2006 gezahlt haben.
Wenn die fiir die Wohnung anfallenden Betriebs-
kosten neben der Miete im gesonderten Umlage-

verfahren mit monatlichen Vorauszahlungen
erhoben werden und jahrliche Abrechnungen der
Betriebskosten erfolgen, haben die Mietvertrags-
parteien eine Nettomiete vereinbart.

Sind die (kalten) Betriebskosten in der Miete ent-
halten, haben Sie eine Bruttokaltmiete verein-
bart.

Diese jeweils vereinbarte Miete stellt die
Ausgangsmiete dar.

Sie errechnen die Kappungsgrenze — also den
Betrag, auf den lhre Miete maximal erhéht
werden darf — wie folgt: Ausgangsmiete plus
20%. Eine Uberschreitung der jeweiligen Kap-
pungsgrenze macht das Mieterhdhungsver-
langen nicht unwirksam, sondern begrenzt es auf
die zuldssige Hohe (Ndheres siehe unter
,Zustimmen oder nicht?").

M Ortsiibliche Vergleichsmiete

Der Vermieter kann eine Mieterhdhung nach
§ 558 BGB nur bis zur Hohe der ortstiblichen
Vergleichsmiete verlangen.

In seinem Mieterhdhungsverlangen muss der
Vermieter darlegen, dass die nunmehr verlangte
Miete die ortsiibliche Miete nicht Gibersteigt. Er
muss das Mieterhdhungsverlangen begriinden,
hierzu kann er auf den Mietspiegel 2009, ein
Sachverstandigengutachten oder mindes-
tens drei Vergleichswohnungen Bezug neh-
men. Der Berliner Mietspiegel 2009 ist ein
qualifizierter Mietspiegel im Sinne des § 558 d
BGB. Der Vermieter muss deshalb — wenn es fiir
lhre Wohnung ein zutreffendes Mietspiegelfeld
gibt und dieses nicht mit Sternchen (* oder **)
versehen ist — in jedem Fall den zutreffenden
Mietspiegelwert mitteilen. Erfolgt keine Angabe
zudem Ihrer Wohnung entsprechenden Mietspie-
gelwert, ist die Erhéhungserkldrung unwirksam
(§ 558 b BGB). Nurwenn Ihre Wohnung iiber eine
AuBentoilette verfligt oder das einschlagige
Mietspiegelfeld mit Sternchen versehen ist,
kann der Vermieter das Mieterh6hungsverlangen
allein mit Vergleichswohnungen oder Sachver-
standigengutachten begriinden.

Berliner Mietspiegel 2009

Der Berliner Mietspiegel 2009 ist kostenlos bei
allen Bezirksamtern oder bei uns erhaltlich.

Er gilt unmittelbar nur fiir nicht preis-
gebundene Wohnungen in Mehrfamilien-
hausern (ab drei Wohnungen) in Berlin, die
bis zum 31.12.2007 bezugsfertig gewor-
den sind. Mit Bezugsfertigkeit ist grundsatzlich
das Baujahr, also das Jahr der Errichtung des
Gebaudes/der Wohnung gemeint.

Der Berliner Mietspiegel gilt nicht fiir

e \Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhdusern
sowie in Reihenhausern,

e Neubauwohnungen, die ab dem 01.01.2008
bezugsfertig geworden sind,

e preisgebundene, offentlich geférderte Woh-
nungen sowie

e \Wohnungen mit AuBentoilette.

Der Mietspiegel gilt einheitlich fir Berlin, nur
Neubauten der Baualtersklassen von 1973 bis
1990 sind noch nach Ost und West in getrennten
Spalten ausgewiesen. Der Grund dafr liegtin der
unterschiedlichen Wohnungs- und Mietenstruk-
tur der betreffenden Baualtersklassen.

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf den
Umgang mit der verdffentlichten Mietspiegel-
tabelle, der dazugehérigen Orientierungshilfe
und den Sondermerkmalen.

Begriindung der Mieterhdhung
Begriindet der Vermieter das ErhGhungsver-
langen mit dem Mietspiegel, muss er ein Miet-
spiegelfeld benennen. Fiir die formelle Wirk-
samkeit des Mieterh6hungsverlangens reicht es
aus, wenn er sich auf einen innerhalb der Spanne
des Mietspiegelfelds liegenden Wert bezieht.

Im Mietspiegel finden Sie sowohl Leerfelder als
auch Felder mit Sternchen (* oder **). Bezieht
sich der Vermieter auf ein Leerfeld, ist das Er-
héhungsverlangen nicht begriindet und da-
mit unwirksam (Naheres siehe unter ,Leer-
felder im Mietspiegel”).

Die Bezugnahme auf ein Feld mit Sternchen
(mit bedingter Aussagekraft) reicht dagegen zur
Begrlindung aus, bertihrt also nicht die Wirk-
samkeit des Mieterhdhungsverlangens.

Aber auch ein formell wirksames Mieterhéhungs-
verlangen bedeutet noch nicht, dass Sie der
Mieterhdhung zustimmen missen. Es gilt, die
Begriindung der Mieterhéhung zu tberprifen.

Das richtige Mietspiegelfeld

Das fur Ihre Wohnung richtige Mietspiegelfeld
lasst sich aus dem Mietspiegel anhand der
folgenden vier Kriterien ermitteln, die Sie in bzw.
bei der Tabelle finden: Baualter, Wohnflache,
Wohnlage und Ausstattung. Die ersten drei
Kriterien sind relativ einfach zu priifen.
Besonders sollten Sie das vierte Kriterium, die
Ausstattung, beachten. Falls Sie auf eigene
Kosten etwas in Ihrer Wohnung erstmalig
eingebaut haben, das den Wohnwert erhoht
(z. B. Bad/Dusche oder eine Gasetagenheizung =
Sammelheizung), so wird bei der Einordnung so
verfahren, als ob dies nicht vorhanden waére, da
es lhnen ja nicht von lhrem Vermieter zur
Verfigung gestellt worden ist. Gleiches gilt fiir
den Fall, dass Sie vom Vormieter oder vom
Vermieter Einrichtungen gekauft haben.

Zuordnung der Wohnlage

Die genaue Zuordnung lhres Wohnhauses zur
einfachen, mittleren oder guten Wohnlage ergibt
sich aus dem StraBenverzeichnis. Die zutref-
fende Einordnung kénnen Sie bei Ihrem bezirk-
lichen Wohnungsamt oder tiber das , Mietspie-
geltelefon” der Senatsverwaltung fiir Stadtent-
wicklung (Telefon 030-90 12 37 37) erfragen.
Auskunft zur Wohnlage erhalten Sie auch in
unseren Beratungsstellen und in unserer Ge-
schaftsstelle.



Im StraBenverzeichnis sind StraBen mit sehr ho-
her Larmbelastung durch StraBen-, Schie-
nen- und/oder Flugldrm, durch ein Stern-
chen (*) gekennzeichnet. MaBgeblich ist ein Ge-
samtlarmindex auf Grundlage der EU-Umge-
bungslarmrichtlinie (vgl. Umweltatlas von Sen-
Stadt/ www.stadtentwicklung.berlin.de). Als sehr
hohe Larmbelastung gelten durchschnittlich Uber
65 dB(A) am Tag oder 55 dB(A) in der Nacht.
Die Ausweisung des Larms ist nicht Bestandteil
des qualifizierten Mietspiegels.

Auch wenn Ihr Wohnhaus dort nicht genannt ist,
kann die Larmbelastung sehr hoch sein, dies
miissen Sie aber ausreichend belegen kdnnen.

Abschliige fir Minderausstattung

Fir Wohnungen, deren Ausstattung deutlich

unter dem Durchschnitt liegt, gelten folgende

Abschldge:

* 0,33 Euro/gm fiir Altbauwohnungen (bezugs-
fertig bis 1918) ohne Sammelheizung und ohne
Bad, mitInnentoilette. Der Abschlag erfolgt von
dem entsprechenden Betrag in der Spalte 1.

* 0,37 Euro/gm fiir Altbauwohnungen (bezugs-
fertig 1919bis 1949) ohne Sammelheizung und
ohne Bad, mit Innentoilette. Der Abschlag
erfolgt hier von dem entsprechenden Betrag in
der Spalte 3.

e 1,27 Euro/gm fiir Neubauwohnungen (bezugs-
fertig 1950 bis 1955) mit Sammelheizung oder
mit Bad, mit Innentoilette. Der Abschlag erfolgt
hier von dem entsprechenden Betrag in der
Spalte 5.

* 0,98 Euro/gm fiir Neubauwohnungen (bezugs-
fertig 1956 bis 1964) mit Sammelheizung oder
mit Bad, mit Innentoilette. Der Abschlag erfolgt
hier von dem entsprechenden Betrag in der
Spalte 6.

Die ortstbliche Vergleichsmiete fiir eine unter-
durchschnittlich ausgestattete Wohnung wird am
einfachsten wie folgt errechnet: Sie ermitteln
zunachst die ortstibliche Vergleichsmiete — wie
wir es weiter unten darlegen — anhand des
zutreffenden Mietspiegelfelds. Von diesem Be-
trag ziehen Sie dann den Abschlag ab.

Leerfelder im Mietspiegel

Steht kein Wert in dem fir lhre Wohnung zu-
treffenden Mietspiegelfeld, so hat es bei der
Aufstellung des Mietspiegels nicht geniigend
Vergleichswohnungen in dieser Kategorie gege-
ben. Ein Zuriickgreifen auf Nachbarfelder ist nicht
zulassig. In diesem Fall kann der Vermieter sein
ErhGhungsverlangen mit einem Sachverstandi-
gengutachten oder mindestens drei vergleich-
baren Wohnungen begriinden. In solchen Fallen
sollten Sie unbedingt eine Beratungsstelle auf-
suchen.

Wohnwerterhohende und
wohnwertmindernde Merkmale

Haben Sie das fiir Ihre Wohnung zutreffende
Mietspiegelfeld gefunden, miissen Sie noch die
Spanneneinordnungvormnehmen, alsofeststel-

len, ob und inwieweit die ortstbliche Miete fir
lhre Wohnung vom Mittelwert abweicht. Denn
iber die in den Tabellen aufgefiihrten allge-
meinen Merkmale Alter, GroBe, Lage und Aus-
stattung hinaus, unterscheiden sich Wohnungen
noch in anderen Merkmalen, die einen Vor- oder
Nachteil fir die jeweilige Wohnung darstellen
und deshalb Einfluss auf die Hohe der orts-
ublichen Vergleichsmiete haben. Diese Abwei-
chungen berechnen sich zum einen aufgrund von
Sondermerkmalen und zum anderen aufgrund
der zusatzlichen Merkmale, die in der Orien-
tierungshilfe fir die Spanneneinordnung ausge-
wiesen sind.

Sondermerkmale

Sie miissen zunachst priifen, welche Sonder-
merkmale auf Ihre Wohnung zutreffen. Die
Untersuchung des Mietengefiiges bei Erstellung
des Mietspiegels hat ergeben, dass beim Vor-
liegen bestimmter Sondermerkmale eine eigene
Wohnungsqualitdt gegeben ist, aus der sich eine
hohere oder niedrigere ortsiibliche Ver-
gleichsmiete fiir solchen Wohnraum ergibt. Die
ermittelten Sondermerkmale und die Hohe der
Abweichungen von der ortsiblichen Vergleichs-
miete wurden in einer gesonderten Tabelle
erfasst.

— Modernes Bad

Ein Bad, dessen Wande mindestens bis zu einer
Hohe von 1,80 m gefliest sind, das mit Boden-
fliesen und einer Einbauwanne oder Einbau-
dusche ausgestattet ist; es sei denn, diese Aus-
stattung und die Sanitdrausstattung sind nicht
(mehr) als zeitgemaB anzusehen.

+0,24 Euro/ qm

— Dusche von Badewanne getrennt
+0,38 Euro/gqm

— Moderne Kiichenausstattung
Eine Kiiche, die mit Kiichenschranken, einer
Einbauspiile, einer Dunstabzugshaube, einem
Einbauherd mit mindestens vier Kochstellen
und einem Backofen sowie Wandfliesen im
Arbeitsbereich ausgestattet ist; es sei denn,
diese Ausstattung ist nicht (mehr) als zeit-
geméB anzusehen. +0,25 Euro/gm

— Hochwertiger Boden/-belag
Parkett, Natur- oder Kunststein, Fliesen oder
gleichwertiger Boden/-belag. Wesentlich ist,
dass der Bodenbelag in der Uberwiegenden
Zahl der Wohnrdume vorhanden ist.
+0,17 Euro/gqm

— Wenn zusatzlich in gutem Zustand,
weitere +0,08 Euro/gm

— Zweites WC in der Wohnung
+0,28 Euro/gqm

— Bad mit WC ohne Fenster - 0,12 Euro/qm

Achtung! Beim Vorliegen von Sondermerkmalen
konnen der Spannenoberwert Uber- und der
Spannenunterwert unterschritten werden.

Orientierungshilfe fir die
Spanneneinordnung

Nun missen Sie ermitteln, welche zusatzlichen
Merkmale aus der Orientierungshilfe fiir die Span-
neneinordnung auf lhre Wohnung zutreffen und
ob diese sich wohnwertmindernd oder wohn-
werterh6hend auswirken. Die Orientierungshilfe
fir die Spanneneinordnung ist der Mietspiegel-
tabelle beigefligt. Mit dieser Orientierungshilfe
werden die zu beriicksichtigenden zusatzlichen
Merkmale bezeichnet. Diese zusatzlichen Merk-
male sind in flinf Merkmalgruppen aufgeteilt:

- Bad/WC
— Kiiche
— Wohnung

— Gebaude (mit besonderer Beriicksich-
tigung des energetischen Zustands)
— Wohnumfeld
Die fiinf Merkmalgruppen gehen mit jeweils 20%
— positiv oder negativ —in die Berechnung der fiir
lhre Wohnung zutreffenden ortsiiblichen Ver-
gleichsmiete ein. Wenn innerhalb einer Merk-
malgruppe die Anzahl der positiven und nega-
tiven Merkmale gleich ist, heben sie sich ge-
genseitig auf. Wenn nur ein einziges positives
oder negatives Merkmal vorhanden ist, ist die
betreffende Merkmalgruppe positiv oder negativ
zu berticksichtigen.
Uberwiegen in einer Merkmalgruppe die wohn-
wertmindernden Merkmale, ist ein Abzug von
20% der Differenz zwischen Mittelwert und
Spannenunterwert vorzunehmen.
Uberwiegen in einer Merkmalgruppe die wohn-
werterhéhenden Merkmale, ist ein Zuschlag von
20% der Differenz zwischen Mittelwert und
Spannenoberwert gerechtfertigt.

Jetzt missen Sie auch die Sondermerkmale (falls
vorhanden), die auf Ihre Wohnung zutreffen, in
lhre Priifung beim Ausfiillen der Orientierungs-
hilfe einbeziehen. Denn beim Vorliegen be-
stimmter Sondermerkmale sind ahnliche Merk-
male in der Orientierungshilfe nicht zu bertick-
sichtigen.

Die fiinf Merkmalgruppen werden gegen-
einander aufgerechnet.

Beispiel: In drei Merkmalgruppen tiberwiegen die
wohnwerterhéhenden Merkmale, in einer die
wohnwertmindernden. Es verbleiben also zwei
Merkmalgruppen mit  wohnwerterhéhenden
Merkmalen in der Berechnung. Das sind 2 x 20%
= 40% der Differenz zwischen Mittelwert und
Spannenoberwert, die dem Mittelwert hinzuge-
rechnet werden muss.

Wie bei den Ausstattungskriterien der Miet-
spiegeltabelle gilt auch hier: Haben Sie auf eigene
Kosten etwas erstmalig geschaffen, das wohn-
werterhdhend ist, z. B. den Boden des Bads erst-
malig gefliest, so ist dies nicht zu beriicksichtigen
— ebenso wenig eine vorhandene Waschma-
schine, wennes Ihre eigene ist. Es zahlt nur das,
was zusammen mit der Wohnung vermie-
tet wird.



Luldssige Miethche

Haben Sie Uber die Spanneneinordnung den fir
Sie zutreffenden Mietwert ermittelt, miissen Sie
—falls diese zutreffen — noch die Zuschldge oder
den Abschlag fiir Sondermerkmale beriicksich-
tigen. Das Ergebnis ist die ortstibliche Vergleichs-
miete Ihrer Wohnung in Euro pro Quadratmeter
und Monat.

Mietspiegelwert und Nettomiete

Zahlen Sie eine Nettomiete mit Betriebskosten-
umlage, gelten fiir lhre Wohnung die entspre-
chenden Werte des zutreffenden Mietspiegelfelds
unmittelbar, da die im Mietspiegel angegebenen
Quadratmeterpreise Nettomieten darstellen —
also Mieten ohne Betriebs- und Heizkosten und
ohne Zuschldge wegen Untervermietung oder
wegen (teil-)gewerblicher Nutzung von Wohn-
raumen.

Mietspiegelwert und
Bruttokaltmiete

Verlangt der Vermieter bei vereinbarter Brutto-
kaltmiete eine héhere Miete nach § 558 BGB
unter Berufung auf den Mietspiegel, muss er
zunachst die Vergleichbarkeit mit der im Miet-
spiegel ausgewiesenen Nettomiete herstellen.
Dazu muss er nach Abzug der in der Miete ent-
haltenen Betriebskosten zundchst die ortstbliche
Nettomiete ermitteln und dann die tatsachlich auf
die Wohnung entfallenden Betriebskosten wieder
hinzurechnen. Das Mieterhdhungsverlangen
muss sich auf eine erhéhte Bruttokaltmiete be-
ziehen. Verlangt der Vermieter die Erhéhung auf
eine Nettomiete, ist das Erhéhungsverlangen un-
wirksam. Vorsicht vor einer (von lhnen unbe-
absichtigten) Umstellung der Mietstruktur. Las-
sen Sie sich beraten!

B Modernisierung mit
offentlichen Mitteln

Hat Ihr Vermieter mit 6ffentlichen Mitteln mo-
dernisiert, muss er das im Mieterhdhungs-
verlangen nicht ausdriicklich mitteilen. Er muss
es aber bei der Berechnung der Mieterhéhung
berlicksichtigt haben, die dadurch niedriger
ausfallt (§ 559 a BGB). Liegt bei Ihnen ein solcher
Fall vor, lassen Sie sich beraten!

Was begrenzt mehr:
Kappungsgrenze oder Mietspiegel?

Die erhohte Miete darf weder die Kappungs-
grenze noch den Mietspiegelwert ibersteigen.
Liegt die erhhte Miete unter beiden Werten oder
erreicht sie den niedrigeren der beiden Werte,
miissen Sie der Erhéhung zustimmen. Liegt die
vom Vermieter geforderte Miete sowohl iiber der
Kappungsgrenze als auch Uber dem Mietspie-
gelwert, hat der Vermieter nur Anspruch auf
Mieterhhung bis zum niedrigeren Wert. MaB-
gebendistalsoimmer die niedrigere Miete

im Vergleich zwischen Kappungsgrenze
und Mietspiegelwert.

Beispiel: Der Vermieter fordert 40 Euro Miet-
erhéhung. Die Kappungsgrenze begrenzt die
Mieterhdhung auf 28 Euro und nach dem
Mietspiegel wéren 30 Euro zuldssig. MaBgebend
ist hier die Kappungsgrenze mit dem niedrigeren
Mieterhdhungsbetrag von 28 Euro.

Sie mUssen in dem Beispielsfall eine Teilzustim-
mung bis zu diesem Betrag abgeben (Naheres
siehe unter , Zustimmen oder nicht?").

Uberlegungsfrist

Nach Ablauf des Monats, in dem Ihnen das
Mieterhdhungsverlangen mit der Aufforderung
zur Zustimmung zugegangen ist, haben Sie
weitere zwei Monate Uberlegungsfrist — also bis
zum Wirksamwerden der Mieterhéhung. Be-
achten Sie: Wenn Sie einer Mieterhéhung einmal
zugestimmt haben, gilt die neue Miete als
vereinbart. Also: Vor jeder Entscheidung sollten
Sie erst griindlich priifen, ob ein wirksames
Mieterh6hungsverlangen vorliegt, die Zeit dazu
ist hnen gegeben!

Zustimmen oder nicht?

Ergibt die Uberpriifung des Mieterhdhungsver-
langens, dass es wirksam ist, missen Sie bis zum
Ablauf der Uberlegungsfrist schriftlich zustimmen
— der Vermieter hat einen Anspruch darauf und
kann Sie sonst auf Zustimmung verklagen (Na-
heres siehe unter ,Vermieterklage auf Zustim-
mung”).

Verlangt der Vermieter mehr als die ermittelte
ortstibliche Vergleichsmiete bzw. als die Kap-
pungsgrenze, ist das Mieterh6hungsverlangen
nicht unwirksam, sondern es wird auf die jeweils
zuldssige Hohe begrenzt. In diesem Fall ist
schriftlich zum Ablauf der Uberlegungsfrist eine
Teilzustimmung zu erkldren. Wie auch immer:
Lassen Sie sich zuvor beraten!

Achtung! Behebbare Méngel in der Wohnung
berechtigen nicht dazu, die Zustimmung zu
versagen. Aber lassen Sie sich zum ,Wieder-
aufleben des Mietminderungsrechts” beraten.

Kommen Sie zu dem Schluss, dass Sie der
Mieterhdhung nicht zustimmen miissen, ist es
lhnen iberlassen, wie Sie dies zum Ausdruck
bringen wollen — ob Sie stillschweigend die alte
Miete weiterzahlen oder Ihrem Vermieter
schreiben.

Vermieterklage auf Zustimmung

Stimmen Sie einer Mieterhdhung nach § 558 BGB
nicht oder nur teilweise zu, so muss der Vermieter
Klage auf Zustimmung erheben, falls er die
Erhéhung durchsetzen will. Er hat dafir nach
Ablauf der Uberlegungsfrist drei Monate Zeit.

Versaumt der Vermieter die Klagefrist, kann er aus
dieser Erh6hung keine Rechte ableiten.

Falle: Die ,,vereinbarte
Mieterhohung”

Der § 557 Abs. 1 BGB erlaubt neben der gesetz-
lichen auch eine vereinbarte Mieterhéhung. Dies
istin den (iberwiegenden Fallen eine Mieterfalle,
in die Sie nicht hineintappen sollten: Eine solche
Mieterhohung sollten Sie nur nach reiflicher
Uberlequng und griindlicher Priifung verein-
baren. Lassen Sie sich hierzu unbedingt beraten!

Staffel- und Indexmietvertriige

Bei einer Staffelmietvereinbarung sind Mieterho-
hungen nach § 558 BGB und § 559 BGB (Mo-
dernisierung) ausgeschlossen. Die Miete muss
jeweils ein Jahr unverandert bleiben und die
jeweilige Miete oder die jeweilige Erhdhung muss
betragsmaBig ausgewiesen sein.

Beim Indexmietvertrag gilt: Die Mieth6he wird
durch den Preisindex der Lebenshaltungskosten
(Verbraucherpreisindex) bestimmt. Auch die In-
dexmiete muss — von Erhdhungen nach § 559
und § 560 BGB abgesehen — jeweils mindestens
ein Jahr unverandert bleiben. Nach § 559 BGB
(Modernisierung), kann der Vermieter die Miete
nur erhéhen, wenn er diese MaBnahmen nicht zu
vertreten hat. Erhéhungen nach § 558 sind aus-
geschlossen.

Bitte beachten Sie: Wir vermitteln lhnen
hiermit zwar viele Tipps und Informa-
tionen, jedoch kénnen wir nur eine Uber-
sicht geben und auch nur die Recht-
sprechung bei Drucklegung einbeziehen.

Diese allgemeinen Informationen ersetzen
nicht die fiir den konkreten Fall nétige
individuelle Rechtsberatung!
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